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Der Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main                         Tel.: 06142/83-2027 

Dezernat II / Kultursteuerung                                                    E-Mail: kultursteuerung@ruesselsheim.de  

Markplatz 4 

65428 Rüsselsheim 

 

 

[BEISPIEL] Verwendungsnachweis zur Kulturförderung 
 
1. Antragstellende Person / Institution: 

 

Name der Institution Musterverein 

Name, Vorname  

Kontaktperson 

Vorname Name 

Straße + Hausnummer Beispielstraße 1 

PLZ + Wohnort 65428 Rüsselsheim am Main 

Telefonnummer 0000/000000 

E-Mail name@mailadresse.de 

 

2. Zusammenfassung: 

 

Bezeichnung des Projektes Mustertitel 

Einnahmen Gesamt (*)  1.700,-- 

Ausgaben Gesamt (*) 1.800.-- 

Fehlbetrag/ Überschuss: - 100,-- 

(*Genaue Auflistung im zahlenmäßigen Nachweis; Einnahmen inklusive Zuschuss der Stadt Rüsselsheim) 

 
Bestätigung: 

Es wird bestätigt, dass der o.g. Förderzuschuss bestimmungsgemäß und sachgemäß verwendet wurde, 

dass weitere Einnahmen nicht eingegangen und weitere Ausgaben nicht zu erwarten sind. Die bewillig-

ten Zuwendungen wurden ausschließlich zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid festgelegten Zuwen-

dungszwecks verwendet. Die Kultursteuerung der Stadt Rüsselsheim am Main ist berechtigt, die Verwen-

dung der Zuschussmittel durch Anforderung der Originalbelege selbst zu prüfen.  

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers/ der Antragstellerin 

Musterstadt, 01.01.2024 
 

Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier. 

===================================================================================== 

Prüfnachweis (nur von der Kultursteuerung auszufüllen) 

 

Auf Vollständigkeit geprüft und für sachlich und rechnerisch richtig befunden: 

Bearbeitet von (Name):  

Datum und Unterschrift:  

mailto:kultursteuerung@ruesselsheim.de
https://www.ruesselsheim.de/datenschutzhinweise-formulare
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3. Zahlenmäßiger Nachweis 

Im zahlenmäßigen Nachweis werden sämtliche Einnahmen und Ausgaben aufgeführt, die für den Bewil-

ligungszweck eingenommen bzw. verausgabt wurden.  

Die Originalbelege sind auf Anforderung vorzulegen.  

Die Aufbewahrungsfrist für Originalbelege von fünf Jahren ist zu beachten. 

 

3a) Ausgaben 

Datum des 

Beleges 
Empfänger Bezeichnung, Grund der Zahlung 

Soll lt. KFP in 

EUR 
Ist in EUR Anmerkung 

02.02.2024 Flyerdrucker Druckkosten Werbeflyer 100,-- 130,-- 
 

 

03.03.2024 Vorname Name Honorar Rednerin 200,-- 200,-- 
 

 

03.03.2024 Die Band 
Band-Honorar;  

musikalische Begleitung 
900,--  900,-- 

 

 

04.03.2024 Eventfirma Technikausleihe (PA, Mikros) 200,-- 300,-- 
Mehrbedarf, 1 Mikroset mehr 

als geplant 

04.04.2024 Designerin Design Flyer und Plakate 200,-- 200,-- 
 

 

 KSK 
Abgaben künstlerische Hono-

rare; 5% 

 

 70,-- Zahlung erfolgt 2025 

      

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

 
Summe Ausgaben 1.800,-- 

 

3b) Einnahmen 

Einnahmeart Bezeichnung 
Soll lt. KFP in 

EUR 
Ist in EUR Anmerkung 

Eigenmittel    
 

 

 

 Eintrittserlöse Eintrittsgelder 500,-- 400,-- 
Weniger Zuschauer als kalkuliert.  

40 Tickets zu je 10 EUR 

Öffentliche Fördermittel 

 

Inkl. Zuschuss der Stadt 

Rüsselsheim am Main  

Projektförderung Stadt Rüsselsheim  1.300,-- 1.300,-- 
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

Spenden    
 

 

Sonstige    
 

 

Sonstige    
 

 

Summe Einnahmen 1.700,-- 
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4. Kurzer Sachbericht  

Eigenständige zusammenfassende Darstellung des Projektes mit Angaben zur Projektentwicklung (Be-

ginn, Dauer, Abschluss), Ziele und Ergebnisse, ggf. Besucherzahlen und Auswirkungen.  

Der Sachbericht kann auch in einem separaten Dokument eingereicht werden.  

 

 

5. Abweichungen vom Projektantrag 

Zu begründen sind u.a. Abweichungen der Projektentwicklung vom Förderantrag, Fehlbeträge  

oder Überschüsse, Abweichungen von Kostenpunkten und Einnahmen von mehr als 20% im Vergleich 

zum eingereichten Antrag oder unplanmäßige Ausgaben.  


	Drucken: 


